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AUFNAHMEANTRAG  
  
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der JFG Grünbachtal wie folgt:  
  

 Aktiv  (Mitgliedsbeitrag 25,00 € wird von dem jeweiligen Stammverein an die 
JFG Grünbachtal überwiesen) 

 
 Passiv  (Mitgliedsbeitrag 10,00 €)   

 
 Fördermitglied ____________________ 

 
Name: ________________________ Vorname: ____________________ 
  
Geb.-Datum: ___________________ Geb.-Ort:_____________________ 
  
Wohnort: ______________________ Straße: ______________________ 
  
email: ___________________________________________________________ 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte: ________________________ 
  
Die Satzung der JFG Grünbachtal e.V. ist mir bekannt und wird mit Abgabe dieses Antrages von mir in vollem 
Umfang anerkannt. Ich verpflichte mich hiermit zur pünktlichen Zahlung aller Vereinsbeiträge. Weiterhin erkläre ich 
mich mit der elektronischen Erfassung, Speicherung und Weiterverarbeitung meiner persönlichen Daten zu 
vereinsinternen Zwecken einverstanden.  

 
A. Vollmacht zur Beitragseinziehung im Lastschriftverfahren  
Gleichzeitig erteile ich hiermit der JFG Grünbachtal e.V. die Vollmacht, den jährlichen Beitrag in 
der jeweils gültigen Höhe zu Lasten meines Girokontos einzuziehen.  
  
Kontoinhaber:_____________________________________________________ 
  
Kontonummer: _____________________    Bankleitzahl:_________________ 
  
Kreditinstitut: _____________________________________________________ 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte: ________________________ 
 
Änderungen der persönlichen Verhältnisse wie z.B. Namens- und Anschriftenänderungen, insbesondere Änderungen 
der Kontoverbindung, sind der JFG Grünbachtal e.V. unaufgefordert schriftlich mitzuteilen. Eventuell entstehende 
Stornogebühren gehen zu Lasten des Mitgliedes.  

 
Kündigungsfrist: 
 
Sollten Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen wollen, so ist dies beim Vorstand schriftlich mit einer 
Frist von 6 Wochen zum Jahresende zu erklären.  


